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Beschluss über die temporäre Erweiterung des Gesetzes über den Erwerb und den Verlust der 
Staatsangehörigkeit der Freien Stadt Danzig 

Frauen, die Staatsangehörige der Freien Stadt Danzig im Sinne des Gesetzes über den Erwerb und den 
Verlust der Danziger Staatsangehörigkeit vom 30. Mai 1922 sind oder gewesen sind, werden dieser 
nicht verlustig, wenn Sie nach dem 31.8.1939 einen Ausländer geheiratet haben und keine 
antragsmäßige Ausschlagung der Staatsangehörigkeit der Freien Stadt Danzig vorliegt. 

Kinder der oben genannten Danziger Staatsangehörigen erwerben die Danziger Staatsangehörigkeit 
nach ius sanguis Prinzip. 
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